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ken und vor allem die Frage nach der 
Einsatzlogik atypisch Beschäftigter in den
Betrieben diskutieren. Der gängigen These
von der mit der Deregulierung arbeits-
rechtlicher Vorschriften linear anwachsen-
den Bereitschaft zum Einsatz atypischer
Beschäftigung sollen ein theoretisches und
ein empirisches Argument entgegengehal-
ten werden. In der theoretischen Perspek-
tive ist nicht davon auszugehen, dass das
Verhalten aller Unternehmen im gleichen
Maße durch arbeitsrechtliche Regulierung
beeinflusst wird. In der empirischen Per-
spektive soll durch eine Zusammenschau
verfügbarer Forschungsergebnisse gezeigt
werden, dass der Einsatz von befristeter Be-
schäftigung und Leiharbeit sehr ungleich
verteilt ist und dass die Chancen für einen
Übergang in eine dauerhafte Beschäftigung
in der politischen Debatte überschätzt wer-
den.

Zunächst soll die Darstellung der recht-
lichen Rahmenbedingungen zeigen, welche
Möglichkeiten zum Einsatz von befristeter
Beschäftigung und Leiharbeit bestehen,
und wie die jüngsten Reformen im Hin-
blick auf den Brückeneffekt zu bewerten
sind. Dann werden die Motive der Unter-
nehmen für den Einsatz atypischer Be-
schäftigung erörtert. Dazu werden mikro-
ökonomische Argumente für den Einsatz
von atypischer Beschäftigung zusammen-
gefasst und um institutionen- und organi-
sationstheoretische Argumente ergänzt.
Anschließend wollen wir den empirischen
Erkenntnisstand zum Einsatz von Leihar-
beit und befristeter Beschäftigung sowie zu
den Chancen des Übergangs atypischer Be-
schäftigung in ein unbefristetes Arbeitsver-

hältnis zusammenfassen. Ziel ist es zu ver-
deutlichen, dass nicht von einem einheit-
lichen Interesse der Betriebe am Einsatz
atypischer Beschäftigung ausgegangen,
und somit erst recht kein allgemeingültiger
Integrationseffekt unterstellt werden kann.
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„Aktiv” und „modern“ –
die neuen rechtlichen 
Rahmenbedingungen für
befristete Beschäftigung
und Leiharbeit

Nach dem fordistischen Grundmodell um-
fasst das „Normalarbeitsverhältnis” einen
Tauschvertrag, in dem in einem hierarchi-
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Von einer neuen Regulierung arbeitsrechtlicher Schutzvorschriften werden positive Effekte auf die Entwicklung der Beschäftigung
erwartet. Insbesondere sollen befristete Beschäftigung und Leiharbeit Arbeitslosen einen Einstieg in eine dauerhafte Erwerbstätigkeit
ermöglichen. Die rechtliche Regulierung der Befristung von Arbeitsverhältnissen wurde im Teilzeit- und Befristungsgesetz von 2000,
die Regulierung der Überlassung von ArbeitnehmerInnen durch das Jobaqtiv-Gesetz und das „Erste Gesetz für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt“ (Hartz I) verändert. Inwiefern verbessern diese Neuregelungen die Chancen für die Beschäftigten, durch
befristete Beschäftigung oder Leiharbeit einen Einstieg in eine reguläre Beschäftigung zu finden? Um die Wirkungen der Neuregelun-
gen einschätzen zu können, wurden in diesem Beitrag die Ergebnisse von empirischen Studien zusammengetragen, die den betrieb-
lichen Einsatz und die Übernahme von befristet Beschäftigten und Leiharbeitnehmern untersuchten.

1
Einleitung

Von der Deregulierung arbeitsrechtlicher
Vorschriften versprechen sich die politi-
schen Akteure, dass die Betriebe infolge der
niedrigeren Entlassungskosten mit Neu-
einstellungen reagieren und somit eine
Ausweitung des Arbeitsvolumens erfolgt.1

Mit dem Einsatz „atypisch“ Beschäftigter in
den Betrieben ist beschäftigungspolitisch
die Hoffnung auf einen „Klebeeffekt” ver-
knüpft, der bewirkt, dass ein Teil der tem-
porär Beschäftigten in eine dauerhafte
Beschäftigung übergeht. Von industrie-
soziologischen Untersuchungen wird der
Flexibilisierungsbedarf der Unternehmen
zwar anerkannt und als mögliche Alterna-
tive die externe und interne Flexibilisie-
rung diskutiert (Keller/Seifert 2002; Martin
1996). Die Argumente gegen eine Aus-
weitung atypischer Beschäftigungsformen
verweisen aber auf die nachteiligen Be-
schäftigungsbedingungen der atypisch
Beschäftigten und auf die Gefahr einer
fortschreitenden Segmentation im Arbeits-
markt. Dem Brückeneffekt, der durch aty-
pische Beschäftigung erzielt werden soll,
stehen somit möglicherweise Effekte der
Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen
oder der Segmentation gegenüber.

In diesem Beitrag wollen wir uns auf
die Frage konzentrieren, inwiefern ein spä-
terer Übergang von atypisch Beschäftigten
in reguläre Beschäftigung zu erwarten ist.
Dabei wollen wir uns auf die befristete Be-
schäftigung und die Leiharbeit beschrän-

1 Diese Hoffnung wird getragen von Stellungnah-
men ökonomischer und rechtswissenschaftlicher
Experten (vgl. dazu beispielhaft Rüthers 2002;
Sachverständigenrat 2002).
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schen Verhältnis die abhängige Bereitstel-
lung der Arbeitskraft gegen die Sicherheit
einer kontinuierlichen und sozialverträgli-
chen Beschäftigung getauscht wurde (Su-
piot 1999, S. 33). Atypische Beschäftigung
unterscheidet sich anhand zweier Kriterien
vom Normalarbeitsverhältnis: Dauer und
Umfang des Beschäftigungsverhältnisses
sowie die Qualität der sozialen Sicherung,
die durch das Beschäftigungsverhältnis er-
reicht werden kann. Der Kern des Arbeits-
verhältnisses – die Weisungsbefugnis des
Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitneh-
mer oder der Arbeitnehmer – bleibt dage-
gen in jedem Falle erhalten. Anders als bei
anderen Formen der atypischen Beschäf-
tigung, wie etwa der geringfügigen Teilzeit-
arbeit, bei der der Arbeitgeber von der Kos-
tenentlastung durch die Einsparung eines
Teils der Sozialversicherungsbeiträge pro-
fitiert, bleibt bei der befristeten Beschäf-
tigung und der Leiharbeit die für das Nor-
malarbeitsverhältnis typische Sozialversi-
cherungspflicht im vollen Umfang erhal-
ten. Allerdings geht bei Befristung und
Leiharbeit die Kontinuität der Beschäfti-
gung verloren und die Unsicherheit über
die Zukunft der Erwerbskarriere der Ar-
beitnehmerInnen vergrößert sich erheb-
lich.2 Für die Betriebe liegt der Vorteil bei
diesen beiden Beschäftigungsformen vor
allem in der Flexibilität bei der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses.

2.1 BEFRISTETE BESCHÄFTIGUNG

In der Bundesrepublik regelt das Teilzeit-
und Befristungsgesetz (TzBfG) den Einsatz
von befristeter Beschäftigung. Aus betrieb-
licher Sicht sind drei Aspekte zentral: Die
grundsätzliche Möglichkeit, befristete Ar-
beitsverträge abzuschließen, die maximale
Dauer der Befristung sowie die Häufigkeit
der möglichen Verlängerungen und die Be-
fristung älterer ArbeitnehmerInnen.

Grundsätzlich besteht für Arbeitgeber
die Möglichkeit, unter Angabe von Grün-
den befristete Arbeitsverhältnisse abzu-
schließen. Als Gründe, die erstmalig durch
das TzBfG kodifiziert wurden, gelten u.a.
ein vorübergehender betrieblicher Bedarf
an Arbeitsleistung, die Übernahme eines
Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmerin
im Anschluss an eine Ausbildung oder ein
Studium, die Vertretung eines anderen Ar-
beitnehmers oder die Zweckbindung von
Haushaltsmitteln für eine befristete Be-
schäftigung (§ 14 TzBfG). Die begründete
Befristung ist grundsätzlich zeitlich unbe-

grenzt möglich, nur muss der Arbeitgeber
gegebenenfalls die Sachgründe darlegen
können. Eine sachgrundlose Befristung ist
für den Arbeitgeber daher vorteilhafter.
Diese wurde erstmals durch das Beschäf-
tigungsförderungsgesetz von 1985 ermög-
licht. Das neue Teilzeit- und Befristungs-
gesetz von 2001 hat die sachgrundlose
Befristung allerdings auf solche Fälle ein-
geschränkt, in denen der oder die Beschäf-
tigte zuvor nicht in dem Unternehmen be-
schäftigt gewesen ist, wobei die letzte Be-
schäftigung auch mehrere Jahre zurücklie-
gen kann. Nach der alten Regelung (§ 1 III
BeschFG 1985) war eine vorhergehende
Beschäftigung unschädlich, sofern kein en-
ger sachlicher Zusammenhang mit dem
nachfolgenden Arbeitsverhältnis bestand.
Ein enger sachlicher Zusammenhang war
dann nicht gegeben, wenn ein Zeitraum
von mindestens 3 Monaten zwischen den
Arbeitsverträgen lag. Ziel der Neuregelung
war, die so entstandene Praxis von Ketten-
arbeitsverträgen mit sachgrundlosen Be-
fristungen zu unterbinden.

Während es für die Dauer der begrün-
deten Befristung keine formale Obergren-
ze gibt, wurde 1996 durch das „Arbeits-
rechtliche Beschäftigungsförderungsge-
setz”die maximale Dauer eines sachgrund-
los befristeten Arbeitsverhältnis von 18 auf
24 Monate erhöht. Innerhalb dieses Zeit-
raumes kann der Arbeitsvertrag dreimalig
verlängert werden. Danach muss der Ar-
beitgeber entscheiden, ob der oder die Be-
schäftigte in ein unbefristetes Beschäfti-
gungsverhältnis übernommen wird, sofern
eine sachlich begründete Befristung des
Arbeitsvertrags nicht infrage kommt. Die
maximale Dauer der sachgrundlosen Be-
fristung wurde durch das TzBfG nicht ver-
ändert. Eine Ausnahmeregelung für Exis-
tenzgründer und Existenzgründerinnen ist
zur Zeit allerdings im Rahmen des Regie-
rungsentwurfes des „Gesetzes zu Reformen
am Arbeitsmarkt” in Beratung. Die ge-
plante Neuregelung soll es Existenzgrün-
derInnen ermöglichen, befristete Arbeits-
verträge bis zu einer Dauer von vier Jahren
nach der Unternehmensgründung abzu-
schließen, außerdem soll es möglich sein,
ein befristetes Arbeitsverhältnis innerhalb
dieses Zeitraumes beliebig oft zu verlän-
gern (Bundesratsdrucksache 421/03).

Seit 1996 gibt es eine zusätzliche Aus-
nahmeregelung von der prinzipiellen Be-
gründungspflicht: Die Möglichkeit zur
sachgrundlosen Befristung älterer Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer bei der

Neueinstellung. 1996 wurde die Alters-
grenze zunächst bei 60 Jahren festgelegt,
dann aber durch das TzBfG zunächst auf 58
Jahre und durch das Erste Gesetz zur Mo-
dernisierung des Arbeitsmarktes weiter auf
52 Jahre gesenkt. So können Betriebe nun
bei der Neueinstellung von 50-Jährigen be-
fristete Kettenarbeitsverträge abschließen,
indem zunächst eine sachgrundlose Befris-
tung über 24 Monate vereinbart und im
Anschluss daran ganz ohne zeitliche Be-
schränkung beliebig viele Befristungen an-
gehängt werden.3

2.2 ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG

Die rechtliche Grundlage für die Leiharbeit
ist das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
(AÜG) von 1972, mit dem die gewerbliche
Arbeitnehmerüberlassung in allen Wirt-
schaftsbereichen mit Ausnahme des Bau-
hauptgewerbes erstmalig zugelassen wur-
de. Das AÜG regelt die gegenseitigen Rech-
te und Pflichten in dem Dreiecksverhältnis
zwischen Verleihbetrieb und Entleihbe-
trieb und Verleihbetrieb und Leiharbeit-
nehmer bzw. Leiharbeitnehmerin. Zwi-
schen dem entleihenden Betrieb und den
Leiharbeitbeschäftigten besteht zwar keine
vertragliche Beziehung, wohl aber geht das
für ein Arbeitsverhältnis typische Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers auf den entlei-
henden Betrieb über (Hamann 2003). Von
den Regelungen im AÜG sind die entlei-
henden Betriebe direkt nur in einer Frage
betroffen: der möglichen Überlassungs-
dauer. Indirekte Effekte entstehen jedoch
möglicherweise über die Verteuerung von
Leiharbeit, die sich aus der Neuregelung 
§ 3 Abs.1 Nr.3 AÜG) der Gleichbehand-
lung von LeiharbeitnehmerInnen und re-
gulären Beschäftigten und aus der Strei-
chung des Verbots von befristeten Arbeits-
verhältnissen mit LeiharbeitnehmerInnen
(§ 3 Abs.1 Nr.3 AÜG a.F.) ergeben können.

Die maximale Höchstdauer der Arbeit-
nehmerüberlassung wurde seit der Ein-
führung des Gesetzes sukzessive von 3 auf

2 Zwar sind die LeiharbeitnehmerInnen prinzipiell
unbefristet bei der Leiharbeitsfirma beschäftigt,
allerdings können sie auch betriebsbedingt ge-
kündigt werden. Ein aktueller Mangel an Aufträ-
gen ist als Kündigungsgrund allerdings nicht aus-
reichend, der Arbeitnehmer muss vielmehr eine
langfristige negative Prognose treffen können
(Dahl 2003).

3 Diese Regelung gilt zunächst nur bis 31. 12. 2006.



24 Monaten verlängert, zuletzt durch das
Jobaqtiv-Gesetz. Durch das „Erste Gesetz
für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt” (Hartz I) – und der Streichung von
§ 3 Abs. 1 Nr. 6 AÜG a.F. – ist diese Frist
ganz entfallen, so dass ab dem 1. Januar
2004 eine zeitlich unbegrenzte Überlassung
von ArbeitnehmerInnen möglich ist. Für
die Entleihunternehmen erweitert sich
damit der Handlungsspielraum erheblich.
Deutliche Nachteile entstehen dagegen für
die Verleih- d.h. die Zeitarbeitsunterneh-
men, weil der Gleichbehandlungsgrund-
satz nach der jüngsten Reform nun eine
gleiche Behandlung im Hinblick auf die
Arbeitsbedingungen ab dem ersten Be-
schäftigungstag vorschreibt (vorher: ab
dem 13. Beschäftigungsmonat). Allerdings
kann durch den Abschluss eines Tarifver-
trages von der Gleichbehandlung abgewi-
chen werden.4 Eine Ausnahme von der
Gleichbehandlung gilt für Personen, die
vor der Überlassung arbeitslos waren. Mit
diesen Leiharbeitnehmern können wäh-
rend einer „Einarbeitungszeit” von sechs
Wochen Arbeitsbedingungen vereinbart
werden, die von den Bedingungen im
Stammbetrieb abweichen. Ein großer Teil
der Leiharbeitsverhältnisse ist zunächst al-
so von der Gleichbehandlung ausgenom-
men. In wie vielen Fällen sich die Arbeits-
kosten der Leiharbeit also tatsächlich „ganz
erheblich verteuern werden” (Hamann
2003, S. 21), wird sich erst in der Praxis zei-
gen. Ebenso wenig überschaubar sind die
Folgen, die sich aus der Neuregelung der
Befristungsmöglichkeiten für Leiharbeit-
nehmer ergeben. So wurden das Verbot der
wiederholten Befristung, das Synchronisa-
tionsverbot5 und das Wiedereinstellungs-
verbot (§ 3 Abs.1 Nr.4 AÜG a.F.) abge-
schafft. Durch die Abschaffung dieser Re-
gelungen fällt die Leiharbeit nun unter die
Geltung des Teilzeit- und Befristungsgeset-
zes, nach dem der Arbeitgeber (Verleihbe-
trieb) mit einem Leiharbeitnehmer ein
sachgrundlos befristetes Beschäftigungs-
verhältnis abschließen und dieses inner-
halb der Frist von 24 Monaten dreimal ver-
längern darf. Für die weitere Beschäftigung
muss eine Befristung dann gegebenenfalls
sachlich begründet werden. Besteht das Ar-
beitsverhältnis zwischen der Verleihfirma
und den LeiharbeitnehmerInnen länger als
6 Monate, finden außerdem die Regeln des
Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) An-
wendung. Die Neuregelung der Arbeitneh-
merüberlassung verbessert die Situation
für entleihende Betriebe, aber schmälert

durch die Gleichbehandlungsvorschriften
und die Anwendbarkeit des TzBfG mögli-
cherweise die Gewinnmargen für die Ver-
leihbetriebe. Insgesamt werden die Effekte
der Neuregelungen für die Ausweitung von
Leiharbeit in der arbeitsrechtlichen Dis-
kussion daher gegensätzlich eingeschätzt .6

Die Hoffnung auf beschäftigungspoli-
tische Effekte der Leiharbeit zeigt sich
schließlich auch darin, dass mit dem ersten
„Hartz-Gesetz” die Einrichtung von Perso-
nalvermittlungsagenturen bei den Ar-
beitsämtern als ein arbeitsmarktpolitisches
Instrument festgeschrieben wurde.7 Durch
die PSA sollen bundesweit bis zu 40.000
vermittlungsfähige Arbeitslose in Leihar-
beitsverhältnissen mit dem Ziel der Über-
nahme durch den entleihenden Betrieb
eingesetzt werden. Anders als bei den kom-
merziellen Leiharbeitsfirmen müssen sich
die PSA jedoch aktiv um Verleiheinsätze in
Unternehmen bemühen, zumal die Fall-
pauschale für eine Vermittlung, die das Ar-
beitsamt an die PSA zahlt, degressiv gestaf-
felt ist. Bis zum 1. 7. 2003 wurden nach An-
gaben der Bundesanstalt zwar bereits 577
PSA mit über 27.000 Plätzen eingerichtet
(Bundestagsdrucksache 15/1419), die Be-
setzung der Plätze und die Vermittlungsak-
tivitäten erfüllen jedoch die Erwartungen
bisher noch nicht. Die ersten Erfahrungen
mit den PSA zeigen, dass die arbeitsrechtli-
che Regulierung beim Einsatz atypischer
Beschäftigung möglicherweise keine große
Rolle spielt. Vielmehr hängt das Verhalten
der Betriebe neben Kosten-Nutzen-Kal-
külen auch von Gewohnheitshandeln und
Handeln unter beschränkter Information
ab.

3
Warum setzen Betriebe
atypisch Beschäftigte ein?

Ohne Zweifel kann die rechtliche Regulie-
rung des Kündigungsschutzes und der aty-
pischen Beschäftigung wie befristete Be-
schäftigung und Leiharbeit die Nachfrage
nach diesen Beschäftigungsformen beein-
flussen. Dennoch ist nicht davon auszu-
gehen, dass in der rechtlichen Regulierung
der alleinige Grund für die Entwicklung
der Nachfrage nach Beschäftigung gese-
hen werden kann (Hein/Mülhaupt/Truger
2003). Eine zentrale, aber wenig diskutier-
te Frage in der Diskussion um die arbeits-
rechtliche Regulierung ist daher, unter wel-

chen Bedingungen das Verhalten von Be-
trieben und Unternehmen überhaupt
durch die arbeitsrechtliche Regulierung be-
einflusst wird. Oftmals werden pauschale
ökonomische Kosten-/Nutzenkalküle un-
terstellt und dabei Informationsdefizite
oder Handlungsroutinen ebenso unbe-
rücksichtigt gelassen, wie eine differenzier-
te Betrachtung zwischen den Branchen,
Betriebsgrößen und Konjunkturlagen. Mi-
kroökonomische Theorien über das Han-
deln von Organisationen müssen daher um
institutionelle und soziologische Aspekte
ergänzen werden.

3.1 UNTERSCHIEDLICHE 
NACHFRAGE

Für den Einsatz von Leiharbeit und be-
fristeter Beschäftigung werden in der Lite-
ratur folgende Gründe genannt (Ha-
gen/Boockmann 2002). Entlassungskosten
können eingespart werden, wenn der Ein-
satz von Arbeitskräften bei temporärer Ab-
wesenheit oder für bestimmte abgrenzbare
Tätigkeiten erfolgt, oder MitarbeiterInnen
zunächst erprobt werden sollen („Scree-
ning“). Ebenso können Suchkosten verrin-
gert werden, wenn bestimmte Fachkräfte
benötigt werden, da die Verleihfirmen für
das Matching zwischen Angebot und

4 Am 11. Juni 2003 wurde zwischen der Tarifge-
meinschaft Zeitarbeit des DGB und dem Bundes-
verband Zeitarbeit e.V. (BZA) der erste flächen-
deckende Tarifvertrag Zeitarbeit abgeschlossen.
Kernstück des Mantelvertrags ist ein flexibles Ar-
beitszeitkonto, beim Entgelt wurden neun Grup-
pen festgelegt, die von 6,85 € bis 15,50 € rei-
chen. Der Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2004 in
Kraft. 

5 Nach dem Synchronisationsverbot war es nicht
erlaubt, die Laufzeit des Arbeitsvertrages des Leih-
arbeitnehmers auf die Einsatzdauer bei einem Ent-
leihunternehmen zu begrenzen (§ 3 Abs.1 Nr.5
AÜG a.F.). Nachdem nun nach Streichung dieser
Vorschrift das TzBfG Anwendung findet, ist dies,
auch wiederholt, bis zu einer gesamten Dauer von
24 Monaten möglich.

6 Für eine skeptische Einschätzung vgl. u.a. Ha-
mann 2003; für eine positive Einschätzung vgl.
Reim 2003.

7 Vgl. § 37 c des Sozialgesetzbuches III.
8 Nach Angaben des Landesarbeitsamtes NRW

waren Ende Juni 2003 erst 5 % der Plätze in den
bereits laufenden 159 PSA in NRW besetzt. Im
gleichen Zeitraum wurden rund 30 Beschäftigte
von den PSA in Beschäftigungsverhältnisse ver-
mittelt (vgl. http://www.arbeitsamt.de/laa_nrw/
presseinfo/presseinfo_03/4203_psa.html, down-
load v. 30. 7. 2003).
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führen. Möglicherweise wäre, zumal wenn
negative externe Effekte zu erwarten sind,
eine verstärkte Information und Beratung
ein effektiveres Instrument als der Abbau
von Schutzrechten.

Der Einsatz von befristeter Beschäf-
tigung und Leiharbeit ist also zunächst
durch den Bedarf nach einem flexiblen Ar-
beitskräfteeinsatz bedingt, der sich aus der
Größe, Branchenzugehörigkeit und dem
Produktionsrhythmus eines Betriebes er-
gibt. Ist ein Flexibilitätsbedarf vorhanden,
hängt der Einsatz atypisch Beschäftigter
davon ab, welche Kapazitäten die Betriebe
für ihre Personalplanung zur Verfügung
haben und ob sie über ausreichend arbeits-
rechtliche Kenntnisse und Beratung verfü-
gen, um alle Instrumente der internen Fle-
xibilisierung, dem Einsatz atypischer Be-
schäftigung und der externen Flexibilisie-
rung optimal auszuschöpfen. Von einer
direkten Übersetzung „objektiv” feststell-
barer Bedarfe in personalpolitische Ent-
scheidungen kann schon in der theoreti-
schen Perspektive nicht ausgegangen wer-
den.

4
Welche Betriebe setzen
Befristung und Leiharbeit
ein? Empirische Hinweise.

Trotz der Aktualität des Themas „Befris-
tung/Leiharbeit“ wurde dieses Feld von der
empirischen Sozialforschung bisher ver-
gleichsweise wenig bearbeitet. Gleichwohl
liegen Analysen vor, die die betriebliche
Einsatzlogik von Befristung und Leiharbeit
und die mögliche Brückenfunktion dieser
Erwerbsformen für Beschäftigte unter-
sucht haben, deren Ergebnisse im Folgen-
den zusammengestellt werden.9

4.1 DER EINSATZ VON BEFRISTETER
BESCHÄFTIGUNG

Auf der Angebotsseite zeigt ein Blick auf
die gesamteuropäische Statistik, dass der
Anteil von befristeten Beschäftigungsver-
hältnissen an der Gesamtbeschäftigung in
Deutschland nicht wesentlich von den eu-

Boockmann 2002; Föhr 2000). Die öko-
nomischen Kosten-Nutzen-Überlegungen
sind jedoch nur eines der unterschied-
lichen betrieblichen Handlungsmotive.
In der neueren personalwirtschaftlichen
Theoriebildung wird anerkannt, dass Un-
ternehmensziele und die sich hieraus ablei-
tenden Strategien heftig umstritten sind
(Martin 1996, S. 2). Entscheidungen in Or-
ganisationen müssen vielmehr als Ergebnis
sozialer und politischer Prozesse betrachtet
werden (vgl. den Überblick in Martin/
Nienhüser 1998). Ohne die theoretische
Diskussion über das Handeln korporativer
Akteure zu diskutieren, soll zumindest ein
grundlegendes Argument Erwähnung fin-
den: Die Akteure handeln aufgrund von
beschränkter Information und sind ge-
zwungen, bei Personalentscheidungen mit
Wissenslücken umzugehen. So besteht bei
den Personalverantwortlichen in den Be-
trieben z.B. Unsicherheit darüber, wie sich
die Wirtschafts- und damit die Auftragsla-
ge verändern wird, welche Suchmethoden
bei der Suche nach Fachkräften am effek-
tivsten sind, welche Produktivität die zur
Verfügung stehenden BewerberInnen letzt-
endlich haben werden etc.. Viele Akteure
haben zudem nur eine beschränkte Kennt-
nis des Arbeitsrechts bzw. keinen oder we-
nig Zugang zu arbeitsrechtlicher Beratung
(Alewell 2002). Anzunehmen ist also, dass
die Akteure versuchen, ihre Wissenslücken
aufgrund intuitiver Eingebungen (Glau-
ben), Vorurteile oder Erfahrungen (der ei-
genen oder der anderer Unternehmen) zu
füllen. Entscheidungen werden nicht auf
der Grundlage vollständiger umfassender
Information, sondern auf der Grundlage
von Halbwissen getroffen. So ist der Ein-
druck nahe liegend, Personalverantwortli-
che handelten zuweilen „aus dem Bauch
heraus” (Bellmann/Promberger 2002).
Diese Erkenntnis ist dann wichtig, wenn es
darum geht, arbeitsrechtliche Regelungen
zu verändern um damit ein verändertes
Handeln bei den Unternehmen herbeizu-

Nachfrage garantieren (Schröder/Rudolph
1997). Ob Betriebe sich für den Einsatz be-
fristeter und LeiharbeitnehmerInnen ent-
scheiden, hängt von den Anforderungen an
die Betriebe ab.

So weisen kleine und mittlere Unter-
nehmen z.B. erhebliche Unterschiede bei
der externen Flexibilität auf, was sich in
einem höheren Personalumschlag nieder-
schlägt (Bielenski et al. 2003). Als Gründe
für die hohe externe Flexibilität (Einstel-
lung und Entlassung) in den kleinen Un-
ternehmen lassen sich vermutlich der fi-
nanziell und personell geringere Spielraum
in kleinen Unternehmen anführen. Weiter
ist der Bedarf an atypisch Beschäftigten ab-
hängig von den Schwankungen in der Pro-
duktion: Während kurzfristige Schwan-
kungen sehr gut durch Arbeitszeitregelun-
gen ausgleichbar sind, steigt bei langfris-
tigen Schwankungen, z.B. bei saisonal
bedingten Auftragsspitzen oder Sonderauf-
gaben vorübergehend der zusätzliche Be-
darf an Arbeitskräften. Schließlich bedin-
gen spezifische Anforderungen der Bran-
che ein besonderes Personalmanagement:
Im öffentlichen Dienst können aufgrund
der Haushaltslage MitarbeiterInnen nur
befristet beschäftigt werden, Callcenter
oder Zuliefererbetriebe müssen ad hoc auf
Nachfragen reagieren, die mit dem Einsatz
von Leiharbeit gut bearbeitet werden kön-
nen (Bellmann/Promberger 2002).

3.2 WIE ENTSCHEIDEN 
UNTERNEHMEN ÜBER DEN 
PERSONALBEDARF? 

Doch auch bei konstant gehaltenen öko-
nomischen und institutionellen Rahmen-
bedingungen wird eine Varianz im Verhal-
ten von Betrieben in ihrer Personalstrategie
zu beobachten sein. In der Regel wird ein
leicht nachzuprüfendes Unternehmensziel,
die Maximierung des Gewinns, unterstellt,
von dem sich die personalwirtschaftlichen
Entscheidungen ableiten ließen (Hagen/

Tabelle 1: Anteil der befristeten Beschäftigung an der Gesamt-
beschäftigung – Deutschlanda (DE) und EU-15b – in %

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
DE-Gesamt 10,0 10,5 10,5 11,2 11,8 12,4 13,0 12,7 12,4
DE-Frauen 11,1 11,6 11,1 11,4 12,1 12,6 13,3 13,0 12,7
DE-Männer 9,2 9,8 10,1 11,0 11,6 12,2 12,7 12,5 12,2
EU-15, Gesamt 8,3 10,3 12,0 12,2 12,6 13,1 13,4 13,6 13,4
EU-15, Frauen 9,7 11,8 13,0 13,1 13,6 13,9 14,4 14,7 14,6
EU-15, Männer 7,5 9,2 11,2 11,5 11,9 12,4 12,6 12,7 12,4
a) ab 1995: Gesamtdeutschland. – b) ohne Österreich in 1985, 1990. 

Quelle: 1985, 1990: European Commission 2000; 1995–2001: European Commission 2002.
Hans Böckler
Stiftung

9 Die Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. 



Tabelle 2: Befristungen in Betrieben und Dienstellen (2002) in %
Betriebe Dienststellen

Anteil an Betrieben/Dienststellen mit Befristeten 65,0 56,0
Anteil der Befristungen an allen Beschäftigten 3,8 3,3
Anteil der Befristungen an allen Beschäftigten 

in Betrieben, Dienststellen mit Befristeten 6,2 6,5
Frauenquote unter Befristeten 38,0 71,0

Entwicklung der Befristungen (2000–2002)
Betriebe Dienststellen

Zunahme keine Veränderung Abnahme Zunahme keine Veränderung Abnahme
33 37 30 36 47% 17

Quelle: WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung (3. Befragung) 2002, 
eigene Berechnungen (gewichtet). 
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ropäischen Durchschnittsverhältnissen ab-
weicht (Tabelle 1).10

Sowohl in Deutschland als auch in den
anderen Ländern der EU11 ist allerdings ein
etwas höheres Gewicht von Befristungen
auf Seiten von Frauen zu finden. Befristete
Beschäftigungsverhältnisse sind neben
bzw. im Zusammenhang mit Teilzeitbe-
schäftigungen als Varianten zu nennen,
mittels derer Frauen derzeit den vermehr-
ten Einstieg in den Arbeitsmarkt realisieren
können (Kaiser 2003). Im Zeitverlauf fin-
det sich für Frauen und Männer sowohl in
Deutschland, als auch in der gesamten EU,
ein Anstieg des Anteils von Befristungen an
der Gesamtbeschäftigung.12

Wie zeigt sich nun auf der Nachfrage-
seite der betriebliche Einsatz von Befri-
stungen empirisch? Auf Basis von Auswer-
tungen der WSI-Betriebs- und Personalrä-
tebefragung von 200213 findet sich folgen-
des Bild (Tabelle 2).

Die Ergebnisse aus Tabelle 2 machen
deutlich, dass in knapp zwei Drittel aller
Betriebe (mit einem Betriebsrat) befristet
Beschäftigte zu finden sind. Im öffentlichen
Sektor (Dienststellen) fällt die Quote etwas
geringer aus (56 %); entsprechend höher
liegt der Anteil der Befristungen an den Ge-
samtbeschäftigten in Betrieben. Die Frau-
enquote bei befristet Beschäftigten liegt
dagegen in Betrieben (38 %) erheblich un-
ter der Frauenquote in den Dienststellen
(71 %). Befristete Beschäftigungsverhält-
nisse nahmen zudem zwischen 2000 und
2002 im öffentlichen Sektor stärker zu als
in der Privatwirtschaft. Dies spiegelt deut-
lich die prekäre Finanzlage von Städten,
Gemeinden und Ländern wider, deren
Einstellungsverhalten mehr und mehr zu
befristeten Verträgen tendiert (Polke-Ma-
jewski 2003). Zumindest nach den Daten
der WSI-Befragung von Betriebs- und Per-
sonalräten ist damit zu rechnen, dass bei
Fortschreibung des Befristungstrends im
öffentlichen Sektor dessen Befristungsquo-
te bald die des privaten Sektors erreicht ha-
ben wird.

Einen detaillierten Blick auf den Zu-
sammenhang von Betriebsmerkmalen und
der Wahrscheinlichkeit, Befristete zu be-
schäftigen, bieten die Analysen von Ha-
gen/Boockmann (2002). Auf Basis des IAB-
Betriebspanels wird gezeigt, dass die Nach-
frage nach befristeten Beschäftigungsver-
hältnissen als flexible Beschäftigungsform
vor allem bei (saisonal bedingten) erwarte-
ten Nachfrageschwankungen steigt (Ha-

gen/Boockmann 2002, S. 216). Diese Ver-
mutung wird auch in einer anderen Un-
tersuchung bestätigt (Giesecke/Groß 2002,
S. 97). So ist z.B. in der Land- und Forst-
wirtschaft eine signifikant höhere Befris-
tungsquote vorzufinden. Insgesamt zeigt
das gesamte Spektrum der Branchen unter-
schiedliche Tendenzen zur Nutzung von
befristet Beschäftigten (Rudolph 2003,
S. 14 f.). Von einer einheitlichen Einsatzlo-
gik kann also nicht die Rede sein. Nachfra-
geschwankungen werden demzufolge fle-
xibel mit befristet Beschäftigten über-
brückt und erhöhen die Anpassungsge-
schwindigkeit von Firmen (Hagen 2003).

Es zeigen sich aber auch noch andere
Faktoren, die einen Einsatz von Befristeten
induzieren. Bei Abwesenheit von Beschäf-
tigten aufgrund von Krankheit, Urlaub und
Mutterschaft werden Personalengpässe mit
flexibler Beschäftigung temporär substitu-
iert (Hagen/Boockmann 2002, S. 226). Zu-
dem steigt mit zunehmender Betriebs-
größe die Wahrscheinlichkeit, dass befristet
Beschäftigte eingesetzt werden (Hagen/
Brookmann 2002, S. 215), was neben dem
zu erwartenden reinen Größeneffekt da-
rauf hinweist, dass größere Betriebe eher
auf Schwankungen des internationalen
Wettbewerbs ausgesetzt sind und eine brei-
tere Auswahl an personalpolitischen In-
strumenten der internen und externen
Flexibilität nutzen. Eine befristete Beschäf-
tigung hat mitunter auch Auswirkungen
auf das Lohnniveau. McGinnity/Mertens
(2002, S. 19) weisen darauf hin, dass es
Lohnunterschiede zum Nachteil von Befri-
steten im Vergleich zu regulär Beschäftigten
gibt (vgl. auch Groß/Vogel 2001).

Ein Hinweis darauf, dass die „Screen-
ing-Hypothese“ einen Beitrag zur Er-
klärung der Nutzung von befristeter Be-
schäftigung leistet, zeigt sich bei dem Zu-
sammenhang zwischen dem Alter der Be-
schäftigten und der Wahrscheinlichkeit

einer Befristung. Mehr als ein Viertel aller
ArbeitnehmerInnen unter 25 Jahren war
im Jahr 2001 befristet beschäftigt. Für älte-
re Beschäftigte sind die Befristungsquoten
dagegen wesentlich geringer (Rudolph
2003, S. 13). Hierbei muss allerdings nach
der Qualifikationsstruktur von befristet
Beschäftigten differenziert werden. Unter
ArbeitnehmerInnen mit befristeten Be-
schäftigungsverhältnissen befinden sich
sowohl vergleichsweise viele gering, als
auch relativ viele hoch qualifizierte Perso-
nen (Hagen/Boockmann 2002, S. 211). Die
„Screening-Hypothese“ trifft jedoch in er-
ster Linie für höher qualifizierte Arbeits-
kräfte zu. Die Einstellung von gering quali-
fizierten befristeten ArbeitnehmerInnen
wird dagegen von Betrieben eher als tem-
poräre Erhöhung des Personaleinsatzes,
denn als Möglichkeit zur Erprobung mit
einer möglicherweise folgenden Anschluss-
beschäftigung genutzt (McGinnity/Mer-

10 Die von der europäischen Kommission berechne-
ten Zahlen fallen im Vergleich zu nationalen An-
gaben, wie etwa den Quoten des Instituts für Ar-
beits- und Berufsforschung (IAB), generell höher
aus, da die IAB-Zahlen z.B. keine Auszubildenden
enthalten.

11 Einen Überblick über die Struktur der befristeten
Beschäftigungsverhältnisse in den anderen Län-
dern der EU bieten Franco/Winqvist 2002. 

12 Gleichwohl sollte diese Tendenz, wie auch die rela-
tive Zunahme von anderen atypischen Beschäfti-
gungsformen an der Gesamtbeschäftigung, nicht
vorschnell als umfassende „Erosion“ von Normal-
arbeitsverhältnissen deklariert werden, denn der
Bestand an unbefristeten Vollzeitarbeitsverhältnis-
sen zeigt sich sowohl in Deutschland (Erlinghagen
2002) als auch in der Europäischen Union (Kaiser
2001) als relativ stabil. 

13 Die WSI-Befragung von Betriebs- und Personal-
räten ist repräsentativ für deutsche private und
öffentliche Betriebe mit mindestens 20 Beschäf-
tigten, die einen Betriebs- oder Personalrat besit-
zen. 
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tens 2002, S. 20). McGinnity/Mertens be-
schreiben die Situation von Befristeten am
Arbeitsmarkt als „Zweiklassengesellschaft“,
da die Befristungswahrscheinlichkeit und
die damit verbundenen Chancen und Risi-
ken eindeutig sozial strukturiert sind.

4.2 DER EINSATZ VON LEIHARBEIT 

Leiharbeit ist in Deutschland kontinuier-
lich angestiegen. Innerhalb von 10 Jahren
(1993–2002) hat sich die absolute Anzahl
der Leiharbeitnehmer von ca. 121.000 in
1993 auf gut 336.000 in 2002 verdreifacht
(Abbildung 1). Nach dem steilen Anstieg
über die 1990er Jahre war im vergangenen
Jahr zwar erstmals ein leichter Rückgang
zu beobachten. Der Nachfragerückgang
nach Leiharbeit dürfte allerdings durch den
Rückgang des Wirtschaftswachstums ge-
gen Ende des Jahres 2001 und nicht durch

eine Trendumkehr zu erklären sein. Zu er-
warten ist, dass diese Tendenz, zumindest
was die Richtung angeht, für die nächsten
Jahre fortzuschreiben ist, denn Leiharbeit
wird in Deutschland mit einem Anteil von
rund 1 % an der Gesamtbeschäftigung im
Vergleich zum Durchschnitt in allen EU-15
Ländern (2,5 %) bisher vergleichsweise we-
nig genutzt (Garhammer 2002, S. 117, An-
gaben für 2000). Zudem wird die Leihar-
beit zurzeit als beschäftigungspolitisches
Instrument durch die Hartz-Gesetze be-
sonders gefördert.

Nach den Daten der WSI-Betriebs- und
Personalrätebefragung war die Nachfrage
nach LeiharbeitnehmerInnen im Jahr 2002
in der Privatwirtschaft wesentlich stärker
ausgeprägt als im öffentlichen Sektor. Rund
ein Drittel aller Betriebe gab an, innerhalb
des Jahres 2002 Leiharbeit genutzt zu ha-
ben. Im öffentlichen Sektor (Dienststellen)

waren es dagegen lediglich 4 %. Damit be-
trug der Anteil der Leiharbeit an der Ge-
samtbeschäftigung im privatwirtschaft-
lichen Sektor innerhalb dieses Zeitraums
1,4 % und in Dienststellen 0,1 %. Die Frau-
enquote unter allen Leiharbeitsverhältnis-
sen war im öffentlichen Sektor dagegen
wesentlich höher ist als in der Privatwirt-
schaft (Tabelle 3).

Auch gesamtwirtschaftlich ist, gemes-
sen an den Zahlen derArbeitnehmerüber-
lassungsstatistik der Bundesanstalt für Ar-
beit, welche den Bestand zu einem be-
stimmten Stichtag misst und deswegen
geringere Quoten als die WSI-Befragung
ausweist, der Frauenanteil in der Leihar-
beit vergleichsweise gering; er lag 2002 bei
24 %.14 Mit einem Frauenanteil von 18,5 %
im Jahre 1994 ist in den letzten Jahren aller-
dings ein leichter Aufholprozess zu beob-
achten gewesen. Die Entwicklung ist einer-
seits durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit
zu erklären. Andererseits ist auch in Bezug
auf Leiharbeit anzunehmen, dass Frauen
diese Form der Erwerbstätigkeit verstärkt
zum (Wieder-)Einstieg in den Arbeits-
markt nach Zeiten der ökonomischen In-
aktivität nutzen.

Drei Viertel der LeiharbeitnehmerIn-
nen stammen aus den fünf Hauptbe-
rufsgruppen der Leiharbeit: Hilfsarbeiter
(28 %), Schlosser, Mechaniker und zuge-
ordnete Berufe (17 %), sonstige Dienstleis-
tungsberufe (14 %), Organisations-, Ver-
waltungs-, Büroberufe (10 %) und Elektri-
ker (7 %, Angaben für 2002). Allerdings
haben sich die Anteile im Zeitverlauf ver-
schoben. Während die Anteile der Schlos-
ser und Mechaniker sowie der Elektriker
leicht zurückgegangen sind, haben Hilfsar-
beiter und Dienstleistungsberufe ihren An-
teil ausgebaut (Bundesanstalt für Arbeit
2003). Eine unterschiedliche Nachfrage
nach Qualifikationen in der Leiharbeit
zeigt sich auch unmittelbar in Branchen-
unterschieden. Vor allem in den Bereichen
„Grundstoffverarbeitung“ (9 %)‚ „Berg-
bau, Energie, Wasserversorgung“ (7 %),
und „Investitionsgüter“ (6 %) finden sich
eine überdurchschnittlich hohe Nachfrage
nach Leiharbeit (Angaben für 1994–1998
in Westdeutschland nach Hagen/Boock-
mann 2002, S. 215).

14 In den Niederlanden ist dagegen der Anteil von
Frauen mit rund 50 % erheblich höher (CBS
1998).
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Tabelle 3: Leiharbeit in Betrieben und Dienstellen (2002) in %
Betriebe Dienststellen

Anteil an Betrieben/Dienststellen mit Leiharbeitnehmern 34,4 4,2
Anteil der Leiharbeit an der Gesamtbeschäftigung 1,4 0,1
Anteil der Leiharbeit an allen Beschäftigten 
in Betrieben, Dienststellen mit Leiharbeit 4,3 3,6
Frauenquote in der Leiharbeit 27,7 48,4

Quelle: WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung (3. Befragung) 2002, 
eigene Berechnungen (gewichtet). 
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In Bezug auf die Einsatzlogik von Leih-
arbeit zeigt sich im Vergleich zum Einsatz
von befristet Beschäftigten ein eher kurz-
fristiges Planungskalkül, da mit Leihar-
beit in erster Linie unerwartete Nachfra-
gesteigerungen moderiert werden (Hagen/
Boockmann 2002, 216). Auch Watzka
(2000, S. 47) merkt an, dass ein unvorher-
gesehener zusätzlicher Arbeitsanfall bei
58 % der befragten Betriebe als wichtigster
Grund für den Einsatz von Leiharbeit ge-
nannt wird. Mitlacher/Ruh betonen, dass
Leiharbeit dann in kleinen und mittleren
Unternehmen genutzt wird, wenn das eige-
ne Personal für die Bewältigung von Ar-
beitsspitzen nicht mehr ausreicht (Mit-
lacher/Ruh 2003, S. 22). Die Nutzung von
Leiharbeit auf Basis eines kurzfristigen Pla-
nungshorizonts wirkt sich deutlich auf die
Dauer der Leiharbeitsverhältnisse aus (Ab-
bildung 2).

Weniger als die Hälfte aller Leiharbeits-
verhältnisse zwischen Verleihern und Leih-
arbeitnehmern dauerten in 2002 drei Mo-
nate und länger (rund 44 %). In etwa der
gleichen Proportion aller Leiharbeitsver-
hältnisse dauerte das Arbeitsverhältnis eine
Woche bis unter drei Monate und bei etwa
11 % unter einer Woche. Im Zeitverlauf ist
eine leichte Tendenz zur mittleren Verleih-
dauer von einer Woche bis unter drei Mo-
naten zu verzeichnen. Wird die Dauer der
Leiharbeitsverhältnisse zwischen Frauen
und Männern verglichen, so ist eine insge-
samt kürzere Verleihdauer von Leiharbeits-
verhältnissen auf Seiten von Frauen zu
konstatieren (Bundesanstalt für Arbeit
2003). Neben der Nutzung von Leiharbeit
aus Gründen der Flexibilisierung sind in
bestimmten Branchen, wie z.B. der Auto-
mobilindustrie, Entwicklungen zu erken-
nen, die darauf hinweisen, dass Leiharbeit
nicht nur als „Personalpuffer“, sondern
auch als Instrument der betrieblichen Per-
sonalrekrutierung dient (Vogel 2003).

Ein weiteres Kennzeichen von Leihar-
beit ist der Lohnabstand von Leiharbeit-
nehmern zu vergleichbaren regulär Be-
schäftigten in den Entleihbetrieben, der
über die 1990er Jahre noch weiter gewach-
sen ist. Im Jahr 2001 lag die Lohndifferenz
bei 41 %, während sie 1990 noch bei 28 %
und im Jahr 1995 bei 37 % lag (Jahn/
Rudolph 2002, S. 6). Im Angestellten- und
Hochqualifiziertenbereich ist die Lohndif-
ferenz dabei geringer als für gering Quali-
fizierte. Auf der anderen Seite scheinen die
Gewinnmargen für Verleihbetriebe bisher
durchaus lukrativ zu sein, denn die Anzahl

der Verleihfirmen hat sich zwischen 1994
und 2002 von 6.910 auf 13.824 verdoppelt
(Bundesanstalt für Arbeit 2003).

5
Übergänge in reguläre 
Beschäftigung?

Neben den amtlichen Daten aus der Ar-
beitnehmerüberlassungsstatistik der Bun-
desanstalt für Arbeit, können nichtamt-
liche Daten verwendet werden, um Inte-
grations- oder auch Segmentationseffekte
von befristeter Beschäftigung und Leihar-
beit nachzuweisen. Mit Längsschnittdaten

kann z.B. der Übergang von atypisch Be-
schäftigten in reguläre Beschäftigungsver-
hältnisse ermittelt werden. In einem inter-
nationalen Vergleich von Deutschland, den
Niederlanden und Großbritannien für die
1990er Jahre lässt sich zeigen, dass die
Übergangsraten von atypischer zu regu-
lärer Beschäftigung in Deutschland und
den Niederlanden höher sind als in Groß-
britannien (Dekker 2001, S. 1). Die ver-
gleichsweise geringe Rigidität der Regulie-
rungen auf dem Arbeitsmarkt in Großbri-
tannien führt also nicht notwendigerweise
zu vermehrten Übergängen von atypisch
Beschäftigten in reguläre Beschäftigungs-
verhältnisse. Dieser Hinweis steht konträr
zu der derzeit populären Annahme, eine
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Tabelle 4: Funktion von Befristung und Leiharbeit in Betrieben und
Dienstellen (2002) in %

Betriebe Dienststellen
Bewältigung von zeitweiligen Arbeitsspitzen 62,3 32,5
(Bezug: Befristete und Leiharbeit)
Neueinstellungen erfolgen grundsätzlich zunächst befristet 46,3 25,8
(Bezug: Befristete) 
Anteil der Betriebe/Dienststellen, die im 
Zeitraum von 2000–2002
… Befristete … 72,6 55,6
… LeiharbeitnehmerInnen … 30,0 6,0
in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis übernommen haben

Quelle: WSI-Betriebs- und Personalrätebefragung (3. Befragung) 2002, 
eigene Berechungen (gewichtet).
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15 Ein ähnliches Ergebnis zeigt auch im europäischen
Vergleich, wobei Deutschland eine mittlere Po-
sition bei den Übergängen von befristeter in un-
befristete Beschäftigung einnimmt (European
Commission 2002, S. 89).

Deregulierung des Arbeitsmarktes führe
notwendigerweise zu einer verstärkten
Dynamik von Arbeitsmarktübergängen,
welche vor allem den sogenannten „Out-
sidern“ des Arbeitsmarktes zugute kom-
men soll. Wird die Integrationsfunktion
von Befristungen und Leiharbeit für
Deutschland genauer untersucht, so zeigt
sich auch hier ein differenziertes Bild (Ta-
belle 4).

Danach ist die Funktion von Befristun-
gen und Leiharbeit zur Bewältigung von
zeitweiligen Arbeitsspitzen im öffentlichen
Sektor vergleichsweise gering ausgeprägt.
Etwa ein Drittel der befragten Personalräte
gab an, dass diese beiden Formen der aty-
pischen Beschäftigung für einen solchen
Zweck genutzt werden. Eine noch gerin-
gere Bedeutung von Befristungen wird je-
doch dem Prinzip zugemessen, dass Neu-
einstellungen grundsätzlich zunächst be-
fristet erfolgen. Diese Einsatzlogik ist im
öffentlichen Sektor mit 26 % geringer aus-
geprägt, als in der Privatwirtschaft (46 %).
Wird die Chance betrachtet, dass befristet
Beschäftigte oder Leiharbeitnehmer in ein
unbefristetes reguläres Beschäftigungsver-
hältnis übernommen werden, so zeigen
sich auf Seiten der Privatwirtschaft generell
höhere Werte. Da es sich bei diesen Anga-
ben lediglich um die Beantwortung der
Fragestellung handelt, ob und nicht wie
viele atypisch Beschäftigte in Betrieben
und Dienststellen übernommen wurden,
werden im Folgenden mögliche Integra-
tionseffekte aus der Arbeitnehmerperspek-
tive genauer dargestellt.

5.1 BEFRISTETE BESCHÄFTIGUNG 

In einer mit den Daten des Soziooekono-
mischen Panels (SOEP) durchgeführten
Längsschnittanalyse wird gezeigt, dass in
Ost- und Westdeutschland rund 40 % aller
befristet Beschäftigten im Folgejahr eine
unbefristete Stelle innehatten (McGinni-
ty/Mertens 2002).15 Rund 36 % der Befris-
teten waren hingegen ein Jahr später wei-
terhin in einem befristeten Arbeitsverhält-
nis beschäftigt. Immerhin waren 12 % der
Befristeten in West- und 18 % der Befriste-
ten in Ostdeutschland im Folgejahr ar-
beitslos. Dabei ist allerdings zu hinterfra-
gen, ob es sich bei einer an eine Befristung
anschließenden Phase von Arbeitslosigkeit
um eine vergleichsweise kurze Sucharbeits-
losigkeit oder um längere Phasen der Ar-
beitslosigkeit handelt. Ergebnisse aus der
WSI/Infratest-Beendigungsstudie zeigen

jedoch, dass Befristete mit 10 Monaten
(Medianwert) die längste Suchdauer unter
allen Personen mit einer Beendigung des
Arbeitsverhältnisses (3 Monate) aufweisen
(Bielenski et al. 2003, S. 90).

Giesecke/Groß (2002) schlussfolgern
auf Basis einer multivariaten Längsschnitt-
untersuchung mit den Daten des SOEP,
dass neben dem unverkennbaren Brücke-
neffekt, der vor allem für jüngere Arbeit-
nehmer mit einer Befristung verbunden
sein kann, auch Tendenzen zu erkennen
sind, die zu einer Spaltung des Arbeits-
marktes führen. Einerseits weisen vormals
Arbeitslose eine höhere Befristungswahr-
scheinlichkeit in einer Anschlussbeschäf-
tigung auf. Andererseits besitzen Befristete
ein vergleichbar hohes Arbeitslosigkeits-
risiko. Giesecke/Groß kommen in der Ge-
samtschau ihrer Analysen zu dem Fazit,
dass, unabhängig von individuellen Unter-
schieden, wie etwa Bildungsstandard, Be-
fristungen einen eigenständigen Effekt in
Richtung „unsteter“ Beschäftigungskarrie-
ren ausüben (Giesecke/Groß 2002, S. 105)
und demzufolge mit einem gewissen struk-
turellen Effekt in Richtung einer Spaltung
des Arbeitsmarktes verbunden sein kön-
nen.

Sicherlich ist aus dieser selektiven Aus-
wahl an Studien keine abschließende Be-
wertung von befristeter Beschäftigung ab-
zugeben. Gleichwohl ist der Hinweis ernst
zu nehmen, dass Befristung nicht nur posi-
tiv im Sinne einer Brückenfunktion zu be-
werten ist. Vielmehr sind weitere Analysen
auf Basis von Längsschnittdaten erforder-
lich, um zu bewerten, inwiefern befristete
Beschäftigungsverhältnisse als „prekär“ zu
bezeichnen sind.

5.2 LEIHARBEIT

Die Datenlage zur Analyse von Übergängen
in und Austritten aus Leiharbeit ist im Ver-
gleich zu den Analysemöglichkeiten von
Befristungen unbefriedigend. So können
Aussagen über Übergänge in reguläre Be-
schäftigungsverhältnisse nur unter starken
Vorbehalten getätigt werden. Längsschnitt-
analysen auf Basis von Mikrodaten zur
Dynamik der Leiharbeit sind (bis jetzt)
noch nicht verfügbar.

Unter den Personen, die ein Leihar-
beitsverhältnis aufnehmen, zeigt die Ar-
beitnehmerüberlassungsstatistik der Bun-
desanstalt für Arbeit für das Jahr 2002, dass
sich das Gros der Zugänge in Leiharbeit aus
solchen Nichtbeschäftigten rekrutiert, die

zuvor kurz bis mittelfristig (46 %) oder
langfristig (9 %) nicht erwerbstätig waren.
Etwa jeder zehnte Leiharbeitnehmer war
zuvor noch nie beschäftigt und etwa ein
Viertel war unmittelbar zuvor regulär be-
schäftigt gewesen. Etwa 12 % kommen
durch einen Wechsel von einem anderen
Verleihbetrieb zu einer neuen Verleihagen-
tur zustande. Diese Daten lassen jedoch
keine direkten Rückschlüsse zu, wie hoch
der Anteil von Arbeitslosen an den Zugän-
gen in Leiharbeit ist. Hierzu gibt es nur we-
nige Anhaltspunkte. Auf Basis der IAB-Be-
schäftigtenstichprobe kann jedoch für die
zweite Hälfte der 1980er Jahre angegeben
werden, dass rund 30 % der Neuzugänge in
Leiharbeit zuvor Lohnersatzleistungen von
der Bundesanstalt für Arbeit erhielten
(Schröder/Rudolph 1997).

Nach Beendigung der Tätigkeit als
LeiharbeitnehmerIn wechseln rund 30 %
in eine reguläre Beschäftigung (Schrö-
der/Rudolph 1997). Mindestens ein Fünftel
der ausgeschiedenen LeiharbeitnehmerIn-
nen ist wieder arbeitslos und ein Viertel
wechseln zu einer anderen Verleihagentur
(Bezug: 1980er Jahre). Die anderen Leihar-
beitnehmerInnen wechseln zunächst in
ökonomische Inaktivität. Aufgrund der
vergleichsweise geringen Verleihdauer kön-
nen die Verleihbetriebe selbst nur wenigen
LeiharbeitnehmerInnen einen Dauerar-
beitsplatz bieten. Damit hat sich das ur-
sprüngliche Ziel des Gesetzgebers, mittels
Verleihagenturen nachhaltige Arbeitslätze
zu schaffen, nicht erfüllt.

6
Fazit

Die Zusammenschau der empirischen
Ergebnisse zeigt, dass befristete Beschäfti-
gung und Leiharbeit ganz unterschiedli-
chen Flexibilitätsanforderungen entspre-
chen. Befristete Beschäftigung dient zur
(zeitlich verzögerten) Anpassung bei ge-
planten Produktionsausweitungen, Leihar-
beit eher kurzfristig zur Anpassung an un-
erwartete Nachfrageschwankungen. Beide
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Instrumente werden zudem benutzt, um
neue MitarbeiterInnen zu erproben, also
zur Überbrückung von Informationsasym-
metrien. Schließlich zeigt sich auch, dass
befristete Beschäftigte wie auch Leiharbeit-
nehmerInnen weniger verdienen als ver-
gleichbare regulär Beschäftigte. Dies legt
die Vermutung nahe, dass entgegen der ein-
gangs formulierten Annahme, die Ein-
sparung von Arbeitskosten ein, wenn auch
nachgeordnetes, Ziel beim Einsatz dieser
Formen der atypischen Beschäftigung ist.
Die Untersuchungen zeigen auch, dass so-
wohl befristete Beschäftigung als auch
Leiharbeit ein Einstieg in eine reguläre Be-
schäftigung sein kann. Dabei haben befris-
tet Beschäftigte weitaus bessere Chancen
als LeiharbeitnehmerInnen. Zudem findet
sich in der Privatwirtschaft ein höherer An-
teil von Betrieben, die befristete Mitarbei-
terInnen übernehmen, als im Öffentlichen
Dienst. Aber es zeigt sich auch, dass hoch
Qualifizierte bessere Übergangschancen
haben als gering Qualifizierte.

Wie sind somit die gesetzlichen Neure-
gelungen zu bewerten? Das TzBfG verbaut
den Betrieben die Möglichkeit, mit Mitar-
beiterInnen unter 50 Jahren Kettenverträge
abzuschließen. Eine langfristige Prekarisie-
rung von Erwerbskarrieren durch Wechsel
zwischen Phasen der Beschäftigung in
demselben Betrieb und der Arbeitslosigkeit
wird damit in Zukunft verhindert. Ande-

rerseits ist es Betrieben nun überhaupt
nicht mehr möglich, frühere Beschäftigte
sachgrundlos befristet einzustellen. Dies
kann ein großer Nachteil für Arbeitslose
sein, die zu einem früheren Betrieb zurück-
kehren wollen. Inwiefern sich diese Rege-
lung auf die Erwerbskarrieren befristet Be-
schäftigter auswirken wird, ist bisher nicht
bekannt. Aber möglicherweise könnte der
negative Effekt durch eine Abschwächung
des Verbots, z.B. durch die Ausformulie-
rung von Zeiträumen, gemindert werden.

Die Reform der Arbeitnehmerüberlas-
sung erweist sich bei näherem Hinsehen
nur für die Verleihbetriebe als potenzieller
Nachteil. Inwiefern eine Verteuerung der
Arbeitskosten aus der Veränderung der Be-
fristungs- und Wiedereinstellungsregeln
oder dem eingeschränkten Gleichbehand-
lungsverbot (Umgehung durch Tarifverträ-
ge, Ausnahme von zuvor arbeitslosen Per-
sonen) erfolgt und dann an die Entleihbe-
triebe weitergegeben wird, muss sich je-
doch erst erweisen. Möglicherweise wird
sich das Geschäft der Verleihfirmen, zumal
wenn sie in die Vermittlung von Arbeits-
losen durch die Gründung einer PSA ein-
steigen, grundlegend wandeln. Die Infor-
mation und Beratung von Entleihbetrie-
ben und das Einwerben von Arbeitneh-
merverleihverträgen wird dann vermutlich
eine größere Bedeutung für das Tagesge-
schäft der Verleihfirmen erhalten. Ob dann

wirklich massiv zusätzliche Arbeitsplätze
erschlossen werden können, muss abge-
wartet werden.

Letztlich zeigt sich, dass es nach wie vor
sehr wenige empirische Erkenntnisse über
die Faktoren personalpolitischer Entschei-
dungen gibt. Da nicht unterstellt werden
kann, dass arbeitsrechtliche Deregulierun-
gen direkt in personalpolitische Entschei-
dungen umgesetzt werden, muss geklärt
werden, mit welchen Mitteln Betriebe ihre
Personalplanung betreiben, und ob Perso-
nalentscheidungen unter Rückgriff auf ei-
nen möglichst umfassenden Wissensstand
getroffen werden. Wenn die Effektivität ar-
beitsmarkpolitischer Instrumente durch
die Schaffung von Anreizen oder verbes-
serter Beratung und Information erhöht
werden kann, ist fraglich, warum die er-
warteten Beschäftigungseffekte, für die es
jedoch entgegen wiederholter Behaup-
tungen keinerlei empirische Belege gibt,
durch die gravierenden Nachteile ar-
beitsrechtlicher Deregulierung (Prekarisie-
rung, Segmentation) erkauft werden müs-
sen. Anstatt vereinfachenenden und mög-
licherweise falschen Kostenargumenten zu
folgen, sollte die Anerkennung der Kom-
plexität der betrieblichen Praxis das obers-
te Gebot bei der Formulierung beschäfti-
gungspolitischer Instrumente sein.
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